
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Bericht zur Situation im Kontext der Corona-Pandemie 
 
 
Sachverhalt: 
 
Zur Situation der Verwaltung des Jugendamtes im Kontext der Corona-Pandemie wird berichtet. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
(Colshorn) 
 

 

M it te i l ungsvor l age  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt:  5 

 

Drucksachen-Nr.:  2016-21/0965 

Status:   öffentlich 

Datum:  29.05.2020 

 
Termin  Beratungsfolge: 

09.06.2020 Jugendhilfeausschuss 



 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Antrag der SPD-Fraktion vom 27.04.2020 auf Leistung von Ausgleichszahlungen durch den 
Landkreis für die infolge der Corona-bedingten Schließung von Kindertagesstätten durch die Kita-
Träger erstatteten Elternbeiträge 
 
Sachverhalt: 
 
Zum Antrag der SPD-Fraktion nehme ich wie folgt Stellung: 
 
Eine Verpflichtung zur Zahlung von Elternbeiträgen besteht seit der Novellierung des Nds. 
Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder ab dem 01.08.2018 nur noch: 
- für die Betreuung unter Dreijähriger in einer Krippe oder altersübergreifend arbeitenden 

Kindergartengruppe, 
- für die Betreuung schulpflichtiger Kinder in einer Horteinrichtung, 
- für die über 40 Wochenstunden hinausgehenden Betreuungszeiten im Kindergarten. 
Die Höhe der Beiträge legen die kommunalen Träger der Kindertageseinrichtungen für ihren 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich über Satzungen bzw. Gebührenordnungen fest.  
 
Mit Untersagung des Betriebs von Kindertagesstätten aufgrund der Corona-Pandemie im März 
2020 entfiel - bis auf eine Notbetreuung - die Betreuungsmöglichkeit. Eine einheitliche Haltung 
der Kita-Träger im Landkreis darüber, wie deshalb mit der weiteren Erhebung der festgesetzten 
Elternbeiträge umzugehen sei, hat sich bislang nicht herausgebildet. Selbst im Bereich von 
Samtgemeinden werden hierzu unterschiedliche Standpunkte vertreten. Einige Träger wollen 
während der Zeit der Schließung vollständig auf die Erhebung von Elternbeiträgen verzichten 
bzw. haben bereits entsprechende Beschlüsse herbeigeführt, andere wollen nur in einem 
begrenzten Zeitfenster von der Gebührenerhebung absehen, nur eine Gemeinde hat sich gegen 
einen Beitragserlass ausgesprochen (vgl. Anlage). 
 
Mit der Option der Träger, eine Notbetreuung vorzuhalten, eröffnete sich für einen zunächst 
kleinen, jetzt aber stetig wachsenden Teil der Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder wieder betreuen 
zu lassen. Allerdings bleiben die Einrichtungen für viele Kinder zunächst geschlossen. Nach dem 
vom Land veröffentlichten Stufenplan „Neuer Alltag in Niedersachsen“ ist die Wiederaufnahme 
des Regelbetriebs in Kindertagesstätten zum 01.08.2020 vorgesehen. 
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09.06.2020 Jugendhilfeausschuss 

18.06.2020 Kreisausschuss 

15.07.2020 Kreistag 

   

   

   



- 2 - 

     
 

Die Betreuung von Kindern ist für den Landkreis seit Jahren ein herausragendes Anliegen zur 
Unterstützung junger Familien. Er hat deshalb die an die gemeindlichen KiTa-Träger geleistete 
Betriebskostenförderung - bereits 2017 kreisweit ca. 4,6 Mio. Euro - über die regelmäßigen 
jährlichen Erhöhungen hinaus - in den letzten Jahren erheblich aufgestockt: 
- Im Jahr 2018 erfolgte eine dauerhafte Erhöhung um 1 Mio. Euro. 

Darüber hinaus wurden auch die Mittel, die der Landkreis nicht mehr zur Gebührenfreistellung 
für das vorletzte Kindergartenjahr benötigte, in voller Höhe und dauerhalt der an die Kita-
Träger geleisteten Betriebskostenförderung zugeschlagen. Für das Jahr 2018 (Zeitraum 
01.08.-31.12.2018) betrug die sich hieraus ergebende weitere Aufstockung 1,1 Mio. Euro. 

- Ab dem Jahr 2019 wurden die nicht mehr zur Gebührenfreistellung für das vorletzte 
Kindergartenjahr benötigten Kreismittel von jährlich ca. 2,7 Mio. Euro in voller Höhe und 
dauerhalt der an die Kita-Träger geleisteten Betriebskostenförderung zugeschlagen. 

- Für das Jahr 2020 hat der Kreistag noch einmal eine weitere dauerhafte, unbefristete 
Anhebung der kreisweit geleisteten Betriebskostenförderung um 1 Mio. Euro beschlossen. 

 
Die Betriebskostenförderung ist damit im Haushaltsjahr 2020 auf eine Gesamtsumme von ca. 
11 Mio. Euro angewachsen. 
 
Eine flächendeckende Übernahme der Elternbeiträge während der Schließung der 
Kindertageseinrichtungen (16.03.-31.07.2020, Stand 05.20) würde eine zusätzliche Belastung 
des Kreishaushaltes 2020 von bis ca. 700.000 Euro bedeuten. 
 
Da sich in den Kommunen im Landkreis keine einheitliche Verfahrensweise in der Frage eines 
ganz oder teilweisen Verzichts auf die Erhebung von Gebühren für Zeiten nicht in Anspruch 
genommener Betreuungsleistungen herausgebildet hat, bedeutete eine pauschale 
Erstattungszahlung durch den Landkreis eine erhebliche Ungleichbehandlung der Kita-Träger, 
auch vor dem Hintergrund erheblicher Unterschiede bei der Gebührenhöhe. So werden z.B. für 
die Inanspruchnahme einer Krippenbetreuung mit einem Umfang von 25 Wochenstunden 
Mindestgebühren zwischen 70 Euro mtl. und 142,50 Euro mtl. erhoben. 
 
Darüber hinaus hat der Niedersächsische Landkreistag das Kultusministerium bereits gebeten, 
die sich aus der Aufrechterhaltung der Betreuung ergebenden finanziellen Belastungen der 
Kommunen zu kompensieren. Eine Entscheidung hierzu steht noch aus. 
 
 
 
 
Luttmann 
 





Übersicht: 
 

Verzicht auf die Erhebung von Elterngebühren in der Zeit der Kita-Betriebsschließung im 
Landkreis Rotenburg (Wümme) ab 16.03.2020 
 

Kommunaler Träger 
Gebührenfreistellung wegen Corona-Schließung ? 

ja nein Zeitraum 

 Stadt Bremervörde   April, Mai beschlossen,   Juni, Juli in Vorbereitung 

 Stadt Rotenburg (Wümme)   ausgesetzt ab April,  Beschluss steht aus 

 Stadt Visselhövede   ab April, bis auf Weiteres 

 Gemeinde Gnarrenburg   ab April, bis auf Weiteres 

 Gemeinde Scheeßel   ausgesetzt ab Mai, Erstattung ab Mitte März 

 Samtgemeinde Bothel    

 - Gemeinde Bothel   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Brockel   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Hemsbünde    

 - Gemeinde Hemslingen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Kirchwalsede   ? (Info steht noch aus) 

 Samtgemeinde Fintel   April Erstattung,  ab Mai ausgesetzt 

 Samtgemeinde Geestequelle    

 - Gemeinden Alfstedt / Ebersdorf   April, Mai Erstattung,  bis auf Weiteres Verzicht 

 - Gemeinde Basdahl   April, Mai Erstattung,  bis auf Weiteres Verzicht 

 - Gemeinde Hipstedt   April, Mai Erstattung,  bis auf Weiteres Verzicht 

 - Gemeinde Oerel   April, Mai Erstattung,  ab Juni weiterer Beschluss 

 Samtgemeinde Selsingen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Rhade   ab April, bis auf Weiteres 

 Samtgemeinde Sittensen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Klein Meckelsen   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Wohnste   ab April, bis auf Weiteres 

 Samtgemeinde Sottrum    

 - Gemeinde Ahausen   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Bötersen   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Hassendorf   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Hellwege   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Horstedt   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Reeßum   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 - Gemeinde Sottrum   Erstattung April, ausgesetzt ab Mai, Beschluss steht aus 

 Samtgemeinde Tarmstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Breddorf   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Bülstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Hepstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Kirchtimke   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Tarmstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Vorwerk   ab April, bis auf Weiteres 

 - Gemeinde Wilstedt   ab April, bis auf Weiteres 

 Samtgemeinde Zeven    

 - Gemeinde Elsdorf   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 

 - Gemeinde Gyhum   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 

 - Gemeinde Heeslingen   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 

 - Stadt Zeven   ab April, bis auf Weiteres, Beschlüsse stehen z.T. aus 
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Bezeichnung: 
 
Jugendhilfeplanung – Bericht über die Auslastung und Bedarfsplanung der 
Kindertageseinrichtungen 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Sachstand zur Auslastung und Bedarfsplanung der Kindertageseinrichtungen für das 
vorletzte Kindergartenjahr wird präsentiert. 
 
 
 
In Vertretung 
 
 
(Colshorn) 
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Termin  Beratungsfolge: 
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Bezeichnung: 
 
Jugendhilfeplanung: Jugendhilferahmenkonzept – 1. Teilbereich Frühe Hilfen 
 
Sachverhalt: 
 
Das Jugendamt hat die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII 
und ist im Rahmen der Planungsverantwortung gem. §§ 79 – 81 SGB VIII dazu verpflichtet, 
diesen Prozess inhaltlich und organisatorisch zu strukturieren. Entsprechend dieser 
Verantwortung müssen Weiterentwicklungs- und Dialogprozesse fortlaufend gestaltet werden. 
 
Mit seiner Steuerungsfunktion für die kommunale Kinder- und Jugendhilfe ist der 
Jugendhilfeausschuss verantwortlich dafür, den Rahmen für die (Weiter)Entwicklung und den 
Erhalt positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien sowie einer kinder- und 
familienfreundlichen Umwelt im Landkreis Rotenburg (Wümme) zu schaffen. Die gemeinsame 
Aufgabe von Verwaltung und Jugendhilfeausschuss als Jugendamt ist es, die Themen der 
Jugendhilfe aktiv im Dialog zu gestalten und die Träger der freien Jugendhilfe frühzeitig in diesem 
Prozess miteinzubeziehen (Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII). 
 
Gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.05.2019 soll der Pflicht zur 
Qualitätsentwicklung gem. § 79a SGB VIII für die wiederkehrenden strukturellen Themen mit der 
Erarbeitung eines „Jugendhilferahmenkonzept“ als dialogischem Steuerungsinstrument zur 
Gesamtausrichtung des Jugendamtes nachgekommen werden. Dieser Prozess wird nach § 79a 
Abs. 2 SGB VIII fortlaufend gemeinsam weitergeführt und angepasst. 
 
Das Jugendhilferahmenkonzept befasst sich mit Blick auf die „Lebensversorgungsketten“ mit 
strukturellen und übergeordneten Themenfeldern. In einem ersten Schritt sind 
Jugendhilfeausschuss und Verwaltung zu den Frühen Hilfen in den Dialog gegangen. Die in einer 
Arbeitsgruppe gemeinsam erarbeiteten Ziele und Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung 
haben auch Haushaltsrelevanz. Die Empfehlungen der vom Jugendhilfeausschuss legitimierten 
Arbeitsgruppe wurden im Kreistag am 29.04.2020 vorgestellt. Der Kreistag ist der Empfehlung 
des Jugendhilfeausschusses gefolgt. Das Ergebnis aus der Arbeitsgruppe Frühe Hilfen am 
23.04.20 wird im Ausschuss vorgestellt. Laut Beschluss des Kreistages sollen für die erneute 
Ausschreibung zur Umsetzung des Angebotes regionaler Kompetenzzentren vom 01.01.2021 bis 
zum 31.12.2023 entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Die 
Ausschreibung wird noch vor der Sommerpause erfolgen. 

 

Besch l ussvor lage  
Jugendamt  

Tagesordnungspunkt:  9 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2016-21/0964 

Status:         öffentlich 

Datum:     29.05.2020 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

09.06.2020 Jugendhilfeausschuss    

   

   



- 2 - 

     
 

 
Der 1. Teil des gemeinsam von Verwaltung und Jugendhilfeausschuss erarbeiteten 
Rahmenkonzeptes „Frühe Hilfen“ wird derzeit verschriftlich und anschließend zur 
Beschlussfassung vorgelegt. 
 
Es wird vorgeschlagen, in einem zweiten Schritt das Themenfeld „Kindertagesbetreuung“ in den 
Blick zu nehmen. Zum einen dockt das Thema an die Frühen Hilfen an und folgt der 
Lebensversorgungskette, zum anderen wird es zukünftig eine Arbeitsgruppe Kindertagesstätten 
(AG KiTa) zwischen der Verwaltung des Jugendamtes und den kommunalen Trägern der 
Kindertageseinrichtungen geben, in der sich regelmäßig zu Fachfragen ausgetauscht werden 
soll.  
 
Nach einer Bestandsaufnahme über die vorhandenen Strukturen soll der Einstieg in den 
gemeinsamen Dialog zwischen Verwaltung und Jugendhilfeausschuss erfolgen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

 
1. Das Jugendhilferahmenkonzept als Instrument zur Qualitätsentwicklung 

nach §§ 79 - 81 SGB VIII für das Jugendamt des Landkreises Rotenburg 
(Wümme) wird fortgeschrieben.  

 
2. Ein Teilkonzept für die Kindertagesbetreuung wird erarbeitet und 

fortgeschrieben. 
 

 
In Vertretung 
 
 
(Colshorn) 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

Bezeichnung: 
 

Weiterentwicklung und Ausbau eines flächendeckenden, bedarfsgerechten Angebotes Frühe 
Hilfen im Landkreis Rotenburg (Wümme);  
hier: Verwaltungshandreichung Förderung der freien Jugendhilfe 
 

Sachverhalt: 
 

Im Zuge der geplanten Neuausschreibung dreier regionaler Kompetenzzentren wurde mit 
Beschluss des Kreistages vom 29.04.2020 die Ziffer 4.4. der Verwaltungshandreichung zur 
Förderung der freien Jugendhilfe gestrichen. Die Änderung tritt zum 01.01.2021 in Kraft. 
 
In der Verwaltungshandreichung ist unter Punkt 1a) ein weiterer Passus enthalten, der vor der 
damaligen Ausschreibung der Kompetenzzentren zur Sicherstellung der Durchführung von 
Projekten im Jahr 2018 eingefügt wurde. Dieser Zusatz hat sich zeitlich überholt und soll, mit Blick 
auf die geplante Ausschreibung, aktualisiert werden. 
 
Die Ausschreibung zur Vergabe der Kompetenzzentren ab dem 01.01.2021 ist vor der 
Sommerpause geplant. Um den zukünftigen Trägern der Kompetenzzentren die Möglichkeit 
einzuräumen, Anträge nach der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
für das Jahr 2021 zu stellen, bedarf es für diese einer Nachfrist für die Antragstellung. Sollten 
Träger den Zuschlag erhalten, die bereits Anträge auf Bezuschussung für zukünftige Aufgaben 
des Kompetenzzentrums nach der Verwaltungshandreichung gestellt haben, müssen diese die 
Möglichkeiten erhalten, ihre Anträge zurückzuziehen und neue Anträge anderen Inhaltes 
einzureichen. 
 

Beschlussvorschlag: 
 

Abweichend von der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien 
Jugendhilfe können die Bewerber / Träger der Kompetenzzentren im Jahr 2020 
Anträge nach der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe 
(vorbehaltlich der Zuschlagserteilung) bis zum 17.10.2020 stellen. Träger die 
bereits Anträge auf Förderungen von Maßnahmen / Projekten für 2021 nach 
dieser Verwaltungshandreichung gestellt haben, die sich auf Aufgaben des 
zukünftigen Kompetenzzentrums beziehen, werden in die Nachfrist ebenfalls 
einbezogen. 

 
Luttmann 
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